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Rechtsschutz? Nein, danke 

Anmerkungen zum AKW-Stade-Urteil des 
B undesverwal rungsgerich rs 

Es gibt Gerichtsuncile, über die sich d ie breite Öffentlichkeit aufregt und die doch 
für die weitere Rechtsencwicklung ziemlich unbedeutend sind. Und es gibt Urteile, 
um di<? sich nur ein p3ar Beteiligte und Jntercssierte kümmern, die aber für den 
Rechtsschut-z aller höchst folgenreich sein können. In diese Kategorie gehört das 
Urteil des BVerwG zum AKW Sude vom 22. 12. 19S0. In der Flll( von AKW-Ge­

riclnsenrscheidungen der letzten Jahre ' ist es beinahe untergegangen . Eine Presseno­
eiz hier" eine Kommentienmg da'. sonst nur der übliche Massenabdruck in der 
Fachpresse', und Kritisches war nirgendwo zu vernehmen. Vielleicht lag es daran, 
daß hinter den dort ausschließlich behandelten vcrfahrensrechdichen Fragen zur 
Klagebefugnis, zur Substantiierung und zum Einwendungsausschluß eher Techni ­
sches als inhaltlich Wichtiges vermutet wurde. Es ging auch nur um die Revision 

gegen ein Zwiscbcnurceil zur Erteilung der 7. Teilbelricbsgenehmigung für das 
AKW Stade; zur materiellen Rechtmäßigkeit mußte nichts gesagt werden . 
Bevor dieses Urteil aber vollends in Vergessenheit gerät und als ein weiterer Beitrag 
zum Abbau des Rechtsschutzes im Arom- und UmweluedH verharmlose wird', sol! 

es doch noch einmal besonders gewürdigt werden. Es kann für sich in Anspruch 

nehmen, die bisher weitestgehende höchsrrichterliche Absage an alle Versuche zu 
sein, den Ausbau der Atomenergie mit gerichtlicher Hilfe "LU stOppen. In seinen 
Konsequenzen für die Klagebefugnis im Atomrecht signalisien es das Ende eines 
funktionierenden Rechtsschutzes, zumindest jedenlalls dürfte es hierfür ~richtungs­
weisend. sein6

• 

1. Der Weg 

Worum ging es? Der etwa 25 km vom AKW Stade entferne wohnende Kläger wandte 
sich gegen die 7. Teilbetriebsgenehmigung für dieses AKW . Das vG Schleswig und 

d~s OVG Lünebllrg hielten seine Klage flir zulässig. Das OVG Lüneburg stellte 

dazu kurz und zutreffend lese, daß der Kläger offenbar niches Unmögliches 

I Um nur einig< der wichtigsten 7.U nennen: Kalbr-Bcschluß des I3VcrfG "om 8. 8. '978 , BY"rfCE 49. 
89: Mulh~im' Kärlich-Bf<chluß des BYcrfG vom 20 . ' 2 . '979. DV!31 &0. >56: ßrun.bultel-Uncil des 
VG Schlcswig vom '7. 1. '980, ET 80. J6;; Wyhl-Urtcil des BVerwG vOm '7· 7· 1990. DYBISo. 1001: 
Mulh<lm-Karlich·Un.il des OVG Koblenz VOn) ,8. I' 1980. ET S" 1] I. 

1 FAZ vom 18. 1. 198 I. S. 4. 
J Rtngcliog, DVßI 8 '. Jl). 

4 NJW 8" 'l9) = DVBI 8,. 40S DÖV 8,. '94 = ET gl , )14= BB 81. ja = OB 8,. U6: 
KUl4d:trstellungt n von B>rbty in JR 81 . I~~ und "on Brn<.!"rscn in JuS 81. 6'7-

j Zu reSirikli"en Tendtnz In d" ReGhISprtchung und in der hernchen<.!en Li l~r~tUr \"~I. R. Geulcn. KJ 80. 
'70 und K. Bosselmlnn. KJ 80. )89 . 

6 So R~ngeling . DYBI 81 , )13. d er di1S allerdings mit Genugtuung {<""eihe - kein Wunder. er war 
Prozeßbevollm'chligter der iml ganzer linie obsiegenden beigel.denen KKW Stadc GmbH. 
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behaupte, wenn er geltend mache, von Auswirkungen des AKW betroffen und von 

dessen Gefahren potentiell bedroht zu sein ; weitergehende Anforderungen könnten 

im Rahmen des § 42 Abs. 1 VwGO an die Substantiierung einer Klage nicht gesrellt 

werden'. 
Das BVerwG verneinte die Klagebefugnis und holte zum Gegenschlag aus. Ein 

Recht, wie es der Kläger geltend mache, gäbe es überhaupt nicht. Alles, was er zu 

befürcluen habe, bewege sich im Rahmen des von jedem hinzunehmenden 

Restrisikos. Es argumentiert - kurz gesagt - folgendermaßen: Da die Vcrfassungs­

mäßigkeir der friedlichen Nutzung der Atomenergie auBer Frage stehe und der 

Einzelne keinen Anspruch auf Einhaltung des atomrechtlichen Suahlenminimie­

rungsgebotes (§§ 28 Abs. I Nr. .1, 46 Abs. [ Nr. l Strahlenschutzverordnung -

SrrlSchV -) habe, müsse ein Kläger zur Behauptung einer eigenen Rechtsverletzung 

subst3.ntiiert darlegen. daß die in der StrlSch V festgelegten Dosis-Grenzwerte in 

selnem konkreten Fall überschritten werden. Gelinge ihm dieser Nachweis nicht. 
sondern berufe er sich stattdessen auf die prinzipielle Unbeherrschbarkeit atomarer 

Gefahren, sei seine Klage abzuweisen, und zwar als unzulässig. Das Gericht habe 

keinen Anlaß, die Frage der Begründerheit überhaupt nur Clufzuwerfen, wenn sich 
die Klage (lediglich) auf die Unzuverlässigkeit bisheriger Annahmen zur Risikobe­

herrschung berufe. Der Stand der Wissenschaft und Technik sei so gesichert, daß es 

sich nur um ein hinzunehmendes Restrisiko handeln könne, wenn keine konkreten 

Tatsachen vorgctr.lgen werden, die ein Überschreiten der Strahlcnexposition von 30 
millirem möglich erscheinen lassen, Bei einer Entfernung von 15 km vom AKW 

könne von einer Gefährdung »offensichtlich keine Rede mehr sein"!, Schlußfolge­

rung: Die grundsätzlich bestehenden Zweifel der Zulässigkeit seiner Klage kann der 

Kläger nur dadurch ausräumen, daß er wissenschaftlich untermauert vorträgt, bei 

ihm würden die Dosis-Grenzwerte überschritfen. Wer das nicht schafft, soll die 

Gerichte gar nicht erst behelligen. 
Von der zynischen Arroganz der dahinter stehenden Behauptung, die Frage einer 

möglichen Gefährdung sei eindeutig zu beanrworren, einmal abgesehen, wird dem 

Kläger zugemutet. schon für die Überwindung der Zulässigkeitsschwelle alJ die 

Erkenntnisse einzubringe[J, für die ein Gericht in der Regel erst umfängliche 

Beweisaufnahmen und Sachverständigengutachten braucht (wenn es plausibel 

urteilen will). Nicht das nach An. [9 Abs. 4 GG "ZUständige Gericht soll die 

schwierigen Fragen der Risikoquancifizierung und Rechtsverletzung beantworten. 
sondern vorab der Kläger. Nur bei . gesichercen« Erkenntnissen kann er eine 

gerichtliche Überprüfung erwarten (dessen Ergebnis dann wiederum offen isr). 

Rechtsschutz also für Jen, der Recht hat, nicht für den. der Recht sucht: Art. 19 

Abs. 4 GG verkümmert zum Grundrecht auf Eröffnung des Rechtsweges für die 
richtige Rechlsansicht~. 

Wer vielleicht meint, es sei letztlich nicht emschejdend, ob an der Zulässigkeits­

schraube gedreht wird, wenn gleichzeitig festSleht, daß Drittanfechtungsklagen 

jedenfalls als unbegründet abgewiesen werden, unterschätzt den Zusammenhang 

zwischen Verfahrensfccht und mareriellem Prüfungsumfang. Da nach herrschender 
Interpretation des Individualrechtsschutzsystems die subjektive Rechtsbetroffenheir 
den materiellen Prüfungsumfang bestimmr, bleiben wesentliche Teile der Rcchrs-

7 ET 78. 6". 
8 NJW 81 ,1 )9) r. Sp. 
9 Rengel ing" .•. 0., J!4 sprich. c-s vornehmer au •• wenn er ,ich von dem Und Wirkungen erholft, die 

- Ausu(e,ungen und UberSlf>pl2icrungcn d"r RL'Chtsschutzg'r.IIlli. Einh.h gebieten könntn ". DIr. sei 
,.ein Gewinn u. a. für die in unserem Land notl\lend ige We',ucn,wic.klung von \Xfinsclllit und Tuhnik . 
- eine vorzügliche Schilderung der In!CRtiOn des ßVcrwG. 
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konrrollc \'on vornherein ausgespart, wenn genügend Zulässigkeitsbarricren aufgc­
stcll[ werden. Daß im umgekehnen rall durch Großzügigkeit bei der Zulässigkeits­
prüfung eine materielle Verbesserung des Rechtsschutzes automatisch zu erreichen 
wäre, läßt sich freilich nicht behaupten; im Normalfall blieb schon bisher die 
Verwaltungsentscheidung nach der Begründetheitsprüfung bestehen. Ein wesentli­
cher Effekt der restriktiven Zulässigkeit5prüfung ist aber. daß es eine umfassende 
Thematisierung der AtOmenergie und aller ihrer Risiken vor Gericht nicht mehr 
geben wird. Und hierin liegt die eigentliche BedeUtung (und wohl Absicht) der 
Entscheidung des ßVerwG. 

l!. Die M iuel 

Das Urteil enthält so ziemlich sämtliche Mechanismen. die dem Atomkraftgegner 
den Klageweg verübeln können . Wie ein roter Flden durchzieht sich das Bemühen 
um Verfahrensbarribden. die den Weg zur m:Heriellen Rechtskontrolle abschneiden 
sollen . Dabei erweisen sich die Vorschriften über die Klagebdugnis (§ 42 Abs. 2 

VwGO) und den Ausschluß von Einwendungen (§ 7 b Abs. 2 Atomgesetz - AtG -
1969. jetzt § 7 b AtG und § 3 Abs . J Aromanlagenverordnung - AtAnlV -, jetzt § 7 
Ammrechtlichc Verfahrensordnung - AtVfV -) als geeignete Instrumente. zumal sie 
sich noch gegenseitig ergänzen: Wo trotz strenger Anforderungen an die subjektive 
Rechtsbetroffenheit und trotz hoher Substantiierungslast noch Reste der Klagebe­
fugnis verbleiben. werden sie vom Einwendungsausschluß erfaßt. und wo umge­
kehre Einwendungen noch nicht ausgeschlossen sind. wird fehlende Subsranriicrung 

angenommen. Sind die Vorzüge einer solchen Zwickmühle erst einmal erkannt. fällt 
es niclH mehr schwer, für ausreichende Legitimation zu sorgen. Das BVerwG findet 

sie im Popularklageverbot und im Gebot der Rechcssicherheit - zwei offenbar 

beliebig nutzbaren Aspekten des Rechrssraatsgedankens. 

}. EinschriinkNng der subjeliven Rechte. 

Wenn auch die meisten Ausführungen zur Klagebefugnis. insbesondere zur 
Substamiierung der Klage. zum Verhältnis von Individual- und Bevälkerungsrisiko 
und zur Anwendung der Präklusionsvorschriften für sich genommen nicht neu sind. 
sondern restriktive Tendenzen in den unteren Verwal!Ungsgcrichten und in der 
eigenen Rechtsprechung nur fortSctzen, kommt das BVerwG doch nicht ganz ohne 
originäre Gedankengänge aus. Dies gilt vor allem für die Interpretation des 
Vorsorgegebors, bei der im Endeffekt der Drimchutz eliminiert wird'", und für die 

Frage einer gesicherten Emsorgung" . 

a) Abtrenmmg de. Allgemeininteresse. 

Mit seinen Anforderungen zum Nachweis der Klagebefugni$ nach § 42 Abs. 2 

VwGO zeigt das BVerwG besonders anschaulich. wie sehr die herrschende 
Dogmatik zum verwaltungsrcchdichen Individualrechcssehutz in die Sackgasse 

geraten ist. Da technische Großanlagen generell ganz andere RIsikodimensionen mit 
sich bringen als die üblichen Bauvorhaben im Anwendungsbereich der Baugesetze. 

10 Vgl NJW SI. 'l94 f. 
11 A .•. 0., 1 }9S. 
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ist die Abgrenzung der klagebefugten Dritten im Bereich der Umwc!tgesetze 
ungleich schwieriger. Das Idyll der bau rechtlichen Nachbar- oder subventions recht­
lichen Konkurrentcnklage paßt schon vom Ansatz nicht. Dennoch sollen sich nach 
dem Vorstellungsbild der individualrechtlichen Nachbarklage prinzipiell auch im 

AK W -Prozeß Antragsteller und Drirccr gegenüber stehen. Und die Genehmigungs­
behörde fungiert als Sachwalter von Betreiber- und Drittinteressen, somit gleichsam 
als neutrale Instanz, die im Widerstreit dieser Inreressen d3s Allgemeininteresse 
vertrirl. DementSprechend lehnt sich das gerichtliche Kontrollsystem an d~s der 

Genehmigungsbehörde an . Folge für den klagenden Dritten; Er muß eine spezifisdle 
nachbarähnliche Eigenschaft besitzen, die ihn sozusagen ausnahmsweise berechtigt, 
die Genehmigung, für deren Rechtmäßigkeit die Vermutung spricht, im Hinblick 

auf seine konkrete Rechtssiruation noch einmal überprüfen zu Jassen. Das 

Nachbarklagemodell bewirkt also zwangsläufig eine prinzipielle Unterscheidung 
von privaten (Nachbar-)Imere.'isen und Interessen der Allgemeinheit". Zugleich 
verhindert es die Erkenntnis. daß die Wahrnehmung eigener (Lebens- und 
Gesundheits-)[nteressen sehr wohl (latent) öffentliche Imeressen mitumfaßt, jeden­
falls nicht unberührt läßt. Der Dritte klage somit als Teil der Allgemeinheit und ist 
getreu dem Individualreclusscbutzsystem daher nur insoweie überhaupt individuali­
sierungsbedür[tig. als er sich vom quivis ex populo unterscheiden muß, also von 
demjenigen, dem es allein um eine objektive Rechtskontrolle ohne persönlichen 
Bezug geht. Daß ci ne Gcgensärdichkeit von Individual- und Allgemeininteressen in 

Umweltbelangen nicht bestcht, sollee von der Narur der Sache her selbstverständlich 
sein. Dies ist im Hinblick auf die Klagebdugnis in der Litera[ur immer wieder betont 
worden'! und müßte für alle im Einwirkungsbereich der Atomanlage lebenden 
Menschen ohne weiteres zur Klagebefugnis rühren, was faktisch (!) die Zulässigkeit 
der regionalen Popularklage bedeutet'·. 

Alles. was demnach im Rahmen von § 42 Abs. 2 VwGO zu prüfen wäre. erschöpft 

sich in der frage, ob es nach dem Vorrrag des Klägers »offensic\nlich und 
eindeutig .. '! unmöglich ise, daß er vom Einwirkungsbercich edaßt wird. Da es bei 
ionisierenden Strahlen keinen Schwellenwen der somatischen Schädlichkeit gibt, 
andererseits aber auch ein verfassungsmäßig garantiencs Recht auf Schutz vor 
jedweder Strahlung nicht anerkannt wird, ist für den bestimmungsgemäßen Berrieb 

" W,e wrnig dlS poli,isch motivime Nachblrklagemode" dcr Wirklichkei, entsprich" laß, SICh :zn der 
Genehmjgungsp(";\~is leich, erweisen. Regelmlßig im Zu»mm.nwirken von 5,"", und Betre'bor kommt 
die Genehmigung gegen die ProteSte der Betroffenrn zustande. Deren Sihution gleicht damit ,ber der 
von Adre .. ,'cn duldungsrcchdieher V crfügun~n. Die RL·d,..,.,dlung d .. s durch Eingri(f,vc~~hung 
betroffenen KI;gcrs w'ire deshalb der einzig •. ngemessene M.ß".b lür die Bcuneilung der Klag~bd ug­
nis. Ygl. dazu .uch G. Win,er, NJW 79, 393, 39S f. 

tJ Zum Be'$plel von ehr. S.üler, DVI\J 76, p".C hr. Sening. Bedrohte Erholungsbndsch,h. '977, '04 {(.; 

C. P. Mayer-Tmh, Umwcltrcclll im WlIl dtl , '977. 68 ff.; W. Schmid., NJW 78. '769, '773; 
C. Win.er, NJW 79. J93 · 

'4 Auch d .. , BVerwG h~t die« Konscquenz- "'ohl unbodacht -noch im Wurgasscn·Urr.il ,'om ,6. J. 7: 
ge7.0gen. Don heiß. eS: .Der KJ.agn, der C{"W' 4 km \'on dcr Anl~g. m.fun' wohn., ""3re in seinen 
Rechten verle,zt. wenn der Bescheid ... ~U{ der \'On ihm gel.end gem><h"n Verle'"lun& des AtG oder 
einer Ausführungsvorschrii. zu di""m Gesc,z beruh, •• , DÖV 71, 717. Die RCc!llSverlctzung {ol~ •• Iso 
ohne weiteres auS der Rcchuwidrigkcir. ln"res.,ant auch. d:Ul be, den - freilich harmlosen -
P.rkverbot-Fällen d.ls BVerwG früher einm,1 feSlgeste", hal, die prok,i sche Möglichkci, einer 
unübersehbuen Zahl von Kbgebefug,en h.b. mi, der rop"brkl~ge nich" zu tun, BYerwGE '7, ,81, 
18\. D. >.Iso d.s Verbot de, Popularkbge nicbt verhindern kann . daß ein Verwaltungsak, u. U. "on ."en 
Bürgern zuläuigerweisc angegriffen wird, kommt es .1usschließlich auf d<'n Streitgegenstand. h,c.,. also 
.ul die Größe des Einwirkungsbereichs an. Ganz anders jOlz' das OVG K ob lenz im Miilheirn-K:ir­
lieh-Une,l. das den 4' KI;;gern kurzerhand Mißbr.uch des Rechtsschu.zes vorw.rl, da sir sich 315 
.öffentliche S.chwalter •• "ffillmen, ET 8" "I . 

lf 8VerwGE 44, I, J; ,MöglichkeilSlheorie •. ,"gi. Re<lckcr/v Oenzen. V""GO.~. Aull. 1978, § 41 Rdn. 
lO rn.w. N. 
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des AK W,6 der Einwirkungsbereich dasjenige Gebiet, dessen Strahlungsintensität 

entspre<::hcnd dem Strahknminimierungsgebot - unterhalb der Klassifizierung als 
»Gefahr- - noch herabgesetzt werden k~nn. Ob eine weitere Minimierung im 
Einzelfall geboten ist, hängt vom Stand von Wissensch~h und Technik und von 
Verhältnismäßigkeitsgesichrspunkten ab, ' 1 ist aber bei fehlender Offenkundigkeit 
erst im Rahmen der Begründetheit der Klage zu entscheiden. Jede weitergehende 
Restriktion etwa durch vorgeblich klar definierte Dosis-Grenzwerte, durch Gefah­
renverdachrscrwägungen und dergleichen wäre die Behauptung eines existierenden 
SchweJlenwenes und würde die Begründetheitsprü(ung zur Farce machen . Sie 
könnee kaum je zu anderen Ergebnissen führen als die Zulässigkeitspriifung : Wenn 
der Einwirkungsbereich mie dem Begriff des Gcfahrenbcreichs - sei es auch versteckt 
- gleichgeset:t.t wird, findet die materielle Prüfung praktisch vorab Stiltt. Der Fall ist 
entsdLieden, noch ehe sich das Gericht mie ihm befassen mußte. Und das, worauf 
jede Klage abzielt, nämlich die Auseinandersetzung mit wissenschaftlich gewonne­
nen Risikoberechnungen und tatüchlich gemachten Erfahrungen, bleibe dem 
Rieh ter erspart. 

Dies zeigt schon, wie wichtig die richtige Einschätzung des Verhältnisses von 
Individual- und Allgemeininteresse ist. Aber nicht die Tatsache, daß sich das 

Sude-Urteil des BVerwG in den klassischen Bahnen des Nachbarklagemodells 
bewegt, ist bemerkenswert . Das tat die überwiegende Mehrheit der Verwalnmgsge­
richte ohnehin schon immer. I! 

b) Bedeutungslosigkeit von Bevölkerungsrisiko und Schadensvorsorgegebol 

Das Erschreckende ist die Radikalität, mit dem das BVerwG Privatinteresse, 
Individualrisiko und subjektive Rechte ihres Kontextes ber<lubc und so z. B. zu dem 

Ergebnis gelangt, daß ein 25 km vom AKW entferne Wohnender kein höheres Risiko 
trage als die Allgemeinhcir. Mag auch das Risiko der sonstigen Umgebungsbevölke­
rung durchaus erhebljch sein'?; Der Einzelne jedenfalls sei nur einem Restrisiko 
ausgesetzt. So weit naben sich noch nicht mal die bisher AK W-freundlichscen 
Verwaltungsgerichte\ der Bayerische VGI-{ und das VG Schleswig, vorgewagt. Der 

VGH München hatte mit dem Hinweis auf eine erhähte 5ubstanciierungslasl bei 
einem 250 km vom AKW Grafcnrheinfcld wohnenden Kläger die Klagebefugnis 

, 6 Im Gl-g.nul z zum $,örlall - Off. in Anl. ! zur StrSehV - . d<lsen Erhcblichkeir für die Kl.gcbdugnis 
sich ~us seiner EintrlltSwahrsc.hcinlichkcit ergibt, die um sO genng<:r sei n muß, j4: große..- der zu 
<,"""rrlllde Schade.n isl. Die Klage befugnis ou. Sr örf>llrisiken müß,e mg",id", ",d,we;, gmlAehler 
Erfahrungen tro'z der untcr>chiedlichcn St.ndonc. Bauwei<tn oder Le;Slung<surKcn "on AK W 
eigentlich immer gegeben sein - zur Srö"nWligkeit .,lIein d~UI.<cher AKW vgl. e,w, die ausliihrlichc 
Dokurnenrftuon bei H . Strohm, Friedlich in di e K.!1S.rophe. ' 98'.491 ft - . In der gesamten bisherigen 
Rechtsprechung werden di e hier.uf ges tü tZlen Klagen abcr nur selten erö rtert und noch selten" die nur 
hi emuf abhebende K!.gebcfu gnis anerkannt. Dies höng' freil ich .ueh dami, ?"sammen, d.ß die 
Klagebdugnis 01, schon aus dem Gesichtspunkt des bes rimmungsgemäßen Betriebes hergeleite, wurde 
und weitere Ausführungen zu Störf.llrisikcn en,behrli ch sch ienen . Vgl. d.zu die Rcehtsprcchungsuber­
,ich. bei ehr. Degenhan , Kernenergie,ech r, '93., 81 f. Au ch d •. < Sude-Urt<il brauchte hierz u nicht 
Stellung zu nohmen, weil es insoweit Präklusionen zu Grunde legte. 

'7 VJ;!. K..-P. Winter, Atom- und !>tr. hJen<chulz.rtcb" 1.978. 67 . 
• S ln g<."W1sser Hinsicht abweichend nur da< OVG Liincburg, d ... in m<hreren Entscheidungen den 

Gegensatz von I ndividual- unu Bevölkerungsris iko beim Slrahlcnminimierungsgebol aufhob und ~u, 
der Minimierung von Bcvölkerungsrisiken ,ur di. HCrlb,., zung von Indiv id ualrisiktn schloß; vgl. r.T 
i,), 184. '9'; ET 7S, 46. 48 und die Bl.' rufun gselll eheidun g in di"sem Verbhrcn. ET 78. 61l . 

'9 D. s Geri,-ht ,'ell, hier7.u f."" daß ei ne große Umgebungsbevölkerung dl$ Bevölkerung"i,iko_ .1,0 da< 
Risiko Jer Gesamthei, der inl Einwirkungsbrreich lebenden Menschen, erhoh,; \·S1. NJW SI. , }94 r. Sp. 
unten. 
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verneint, da die Klage sich allein auf das stets verbleibende Restrisiko stülze'O. Das 
VG Schleswig stell re in seinem Brokdorf-Uneil vom 17. März 19&0 das gleiche für 
eine Entfernung von 100 km fest, bejahte allerdings noch ohne weitere Darlegung d ie 
Klagebefugnis für Anwohner im Umkreis von l5 km, da jedenfalls so weit die 
unmittelbaren Auswirkungen des AKW-Betriebes reich!en ." 

Aber das ist noch nicht alles. Im Stade- Urteil steckt auch die weitere abenteuerliche 

Konsequenz, daß selbst weniger als .15 km noch lange nicht zur Klagebefugnis 
führen müssen. Wenn das Gericht nämlich davon ausgeht, daß bei Abgaber~len 
innerhalb der Dosis-Grenzwerte grundsätzlich keine Klagebefugnis bestehe, und 

dazu meint, daß es sich bei dem »30-millirem-Konzept« (vgJ. § 45 S. 1 StrSchV) um 
»pessimistische und damit zusät z liche Sicherheirsreserven enthaltene Annahmen«" 

handele, beim Klägerwohnorc die potentielle Strahlenexposition aber weniger als 
, hoo der Dosis-Grenzwerte betrlge.') dürfte fonan sog::tr der in Sichtweite des 
AKW wohnende Nachbar etliche Mühe haben, seine Klageberechtigung darz ulegen. 
Daß solche Absolutsetzung des umstrjttcnen 30-millirem-Konzeptes dem Wagemut 
eines Hasardeurs gleicht, sei dabei nur am Rande vermerk!." 
für den Zusammenhang wichtiger ist, welche Überlegung das BVerwG 2.U solchen 

weitreichenden Schlüssen veranlaßt hat. Ausgangspunkt ist seine Annahme, das 
individuelle Risiko habe mit dem KolJekeivrisiko nichts zu tun ." Diese Überzeugung 
wird den Erwägungen des OVG Lüneburg direkt cntgegengesetzt und daran die 
Behauptung geknüpft, daß Strahlcnminimierungsgebot diene aUein der Herabset­

zung von Bevölkerungsrisiken, habe somit keine drittschützende Funktion. Wei­
chen Sinn es aber machen soll, wegen des Fehlens eines Schädlichkeits-Schwellen­

wertes die "Strahlenexposition ... so gering wic möglich zu halten~ (so §§ zS Abs. J 

NT. 2,46 Abs . 1 Nr. 2 S[rSchV), wenn damit nicht (auch) eine Minimierung des 
Individualrisikos angestrebt wird, bleibt offen . Wie soll man sich überhaupt ein 

Risiko der Bcvölkerung vorstellen, das nicht zugleich auch die Risiken von 
Ind ividuen berührt? Wenn aber auch Individuen davon betroffen sind, daß die 
Risiken der Bevölkerung, deren Teile die Einzelnen schließlich sind, herabgesetzt 
werden, dann schützt das StrahlenminimierungsgebOt doch wohl auch die [nd iv i­
ducn. Und wenn es aueh sie schützen will, dann nennt man das herkömmlich 
drimchütz.end . 
Ist schon die aus dem klass ischem Nachbarrecht stammende These von der 
Andersanigkeit individueller und kollektiver Interessen im Umweltschutuecht 
äußcrst problematisch, so wird sie schlichtweg absurd, wenn man sie auf die Ebene 
der Risikozllordnung hebt: Einerseits wird das Risiko der Bevölkerung vom 
Geset:Lgeber als so erheblich angesehen , daß es entsprechend dem SlrahlenlYlinimic­
rungsgebot möglichst gering gehalten werden soll. Andererseits will das BVerwG 
dem einzelnen Menschen höhere, normativ fixiene Strahlungsdosen ohne weiteres 

~o ET 79. 490, 49 J. 

11 ET 80. 36), )64 . 
11 NJW 81, '394 r. Sp. 
1) A. , . O . 1)91 r. Sp. 
24 Dif Slr.hlcnbel,stung von mmm:J )0 millirem pro J.hr du rch .... dio.k.ive Abluft wird .1, 

Ganzkörpcr;v ahlung für .Ei nl elpel"lonen an} ungü nstigsten On in d.r Umgebung der Anlage zu 
Grunde gtleg!. Schon immer, z. B. im J,hr '901 bei l 100 fe m pro Jahr und "16 bel 5 rem p ro J. hr, h" 
mln beh.up ••• , daß damil gesund heitliche Schaden ausgeschlossen .. ien. Erst die pralc.lischen 
Erfahrungen haben ieweils 2." einer Her>b,.tzung der G .. tlzwtnc gdühn. Dabei , ind die Llngzei,­
wirkungen künstlicher R,dio.kti vlIat no ch immer $ 0 gUI wie unerlondu. Zu den derzeit t inzu h.I"·ncn 
\0 millirem iSl zu sagen, daß sie in der Praxis ofl um cin ViclL\ches überschmten wf(d~n. Im 1'>11 d" 
AKW', Gru nd.remm.ingcn , Und 11 z. . ß . h.t die Stud ie '·Ofl E. H. Krü~c r cin Überschreit en um d,. 
4700f •• he ergeben. VgJ. i. e. duu H . Slrohm, , . ,. 0 ., 16, ff. 

'5 NJW 8.,1)94 T . Sp. unlen. 
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zumuten. Schon auf der Ebene der Klagezulassigkcirsprüfung wird dem Einzelnen 
(und damit ;1l1cn!) verwehrt, eine an sich noch mögliche Minderung von Gesund­
heits- und Lebensrisiken durchzuserzen.,6 Die Begründung für diese gerichtlich 

verordnete Bestrahlungserlaubnis klingt dürftig: Von Rechtssicherheit ist da die 
Rede und davon, daß sonst keine Klarheit mehr über die Tolerierbarkeit von Risiken 
bes[ehe.'7 Aus der Not fehlender Gewißheit wird die Tugend »Mut zum 
Risiko« . 
Den Widersinn einer vorgeblichen Dichotomie von Individual- und Kollektivrisiken 
zeigt das Gericht auch bei seiner Auslegung der Schadensvorsorge in § 7 Abs. 2 Nr. 3 
AtG. Ihr bescheinigt es zunächst den Charakter einer drirtschützenden Norm, da sie 
nicht nur die Allgemeinheit, sondern auch den Einzelnen vor den Gefahren und 
Risiken der Kernenergie bewahren SOU.;8 Das ise auch bisher nie anders gesehen 

worden. Statt diese Erkenntnis aber umzusetzen, nimmt es eine juristische 
Operation vor - siehe oben -, bei der schließlich das Gegenteil, die faktische 
Aberkennung des Drittschuctes herauskommt. Wenn es nämlich den Dosis-Grenz­
werten (§ 4) StrSchV) nicht nur bloße Orientierungsfunktion," sondern sogar die 

Bedeutung einc( quasi-normativen Fcsdegung der Senädlichkeitsgrenze beimißt, 
venril( es zwangsläufig die Position, damit sei die Gefahrenschwelle konkretisierr. 
Dann aber wird durch die weitere feststellung, das Strahlenminimierungsgebot 
(§§ 28 Abs.) Nr. 2, 46 Abs . r SlrSchV) sei nicht drimchülzend, der gesamte 
Drittschutz der Senadcl1svorsorge zur Illusion. Denn was bleibt außer Gcfahrenab­
wehr noch übrig, wenn der eigentlichen Risikovorsorge Jo der Drittschutz abgespro­

chen wird? Hier wird reiner Elikettenschwindel betrieben. 

c) Abkr:hr VaTI der Schutznormlehre 

Dogmatisch betrachtet handelt es sich bei diesem Vorgehen um die Fortsetzung 
einer schon von Gcrd Winter)' skizzierten Tendenz in der neueren Rechtsprechung, 

die auf Ottmar Bühler)' zurückgehende Lehre vom subjektiven öffentlichen Recht 

aufzubrechen und ;11) die Stelle der Schutznormlenre eine "Schutznormteil-Theorie~ 
(Winter) zu setzen. Bisher war es üblich, Rechtsschutz und Schurzzweck einer 
Norm einheitlich zu ermineJn. Wenn also ein Recnrssatz eine Behörde verpOichtet, 
niche nur den Schutz der Allgemeinheit, sondern zumindest al/ch einzelner Personen 

oder Personeokreise zu verwirklichen, dann ist der Schutzzweck dieser Norm (auch) 

auf Drine bezogen. Und dann können sich Dritte auf die EinhaJcung berufen. Auf 
dieser Grundlage muß die Anerkennung des § 7 Abs. 1. Nr. 3 ArG als drjnschiitzen­
de Norm dazu führen, daß jeder RechlsverStoß zugleich die Rechtsverletzung des 
Klagenden beinhaltet. Mit seiner These der Verschiedenheit von Individual- und 
Bevölkerungsrisiko fügt das BVerwG dagegen ein zusätzliches Korrektiv ein und 

beschränkt das einklagbare Recht auf den das Individualrisiko treffenden Teil. Die in 

26 D'$ Gericht $leih d~rubuhinJus "orsorglich noch kilt, ..t,R selb .. b.i der Antrkrnnung der 
drillschüt.z.enden Wirkung d .. S",hJenminimierungsgcbots - die ,usaruckli,h ,bgeldmt wird - der 
Einzelne hoch".ns die 'noch in. Gewich. " bUend.n StrahlenminderunRcn beanspruch,," konnte; NJW 
Sr. 'J,l r. Sp. 

17 A. 3. O. '391 lk . Sp. u"ten . 
• 8 A.~. O. ')94 r. Sp. 
" So clie her,-,ehende Meinung; vgl. die N"hwe.i$e bei ehr. Dcgenh.rt, >. , . 0., 8 FM. 6 un<! 9; ferner 

Kramrr, NJW S,. ,60. 164 ; noch turiickhahender das OVG Lüncburg in die«m Verfah,,," ET 78, 611 
wie luch in .tndeun Eorscheidungcn: ET 7~, j16; ET 78. 47 und ET 79 •• 84· 

JO Das Slr~lenminimierungsg.bot wird ,Ilgemein ,Is AU$pr.~ung des Vorso~cprinzips versl3nden; 
K.-P. WinterS ••.•. 0., .6. 

J' N]W 79. )9)· 
J2 Oie ,ubrckti"en oifenthehen Rechte. '9'4· 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1981-4-402 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 08:33:23. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1981-4-402


§ 7 Abs. 2 NT. 3 AtG enthaltene Schucznorm »Schadcnsvorsorge~ wird zur 
Teil-Schutznorm, die dem einzelnen nur noch Gefahrenabwehr sichert. ll Bei 
Anwe.ndung der klassischen Schutznormlehre hätte der KlageT zur »Risikogemein­
schaft"l' gerechnet werden müssen, die durch § 7 Abs. l Ne. 3 AtG geschüczt 
werden soll. Damit häue er an der im Hinblick auf das Kollektivrisiko erforderlichen 

Schadensvorsorge partizipiert und so einen durchsetzbaren Anspruch auf Einhal­
(ung des Strahlenminirnierungsgebms. Die Höhe des Individualrisikos wird also. 
wie das OVG lüneburg als Vorinstanz hervorhob. durchaus vom Kollektivrisiko 
mitbestimmt. Dies kann auch gar nicht anders sein. Für den Einzelnen ist es eben 

nicht belanglos, ob das Krebsrisiko der Bevölkerung zu einer HcrabseC7.ung der 
zulässigen Strahlendosis führt oder nicht. Es gibt eine Vielzahl von Bereichen 

individueller Abhängigkeit vom jeweiligen Bevölkerungsrisiko : Alle auf dem 

Bevölkerungsrisiko basierenden Vorsorgemaßnahmen etwa zur Kr~nhnversor­
gung, Evakuierung, militärischen Sicherung etc. sind für die einzelnen Betroffenen 
u. U. lebenswichtig, aber z. B. auch die Beurteilung der Verhähnismäßigkeit im 
Rahmen des Strahlenminimierungsgebots, wenn der Förderungszweck mit dem 
Schut:z.zwcck des Atümgesctzes (vgl. § ( AtG) abzuwägen ist. 
WlS das BVerwG zur Wahrung des Popularklagevcrbo!s alles aufgeboten hat, geht 
weir tiber die ohnehin deplaziene Anwendung des Nachbarklagemodells hinaus . Es 
ist der Versuch. mit Hilfe von (politisch motiviener) Begriffsjurisprudenz die 
Klagebefugnis nach § 4~ Abs. l VwGO zum entscheidenden Stolperstein für 
AKW-BetroHene zu machen. 

2. Ausdehnung der Präklu;ion 

In die generelle Zielriehtung des Stade-Urteils fügt sich die Behandlung der 

Präklusionsvorschriften nahtlos ein. Das Gericht kann hier allerdings weitgehend an 
die eigene Rechtsprechung anknüpfen. Seit dem Würgassen-Urceil vom (6. 3. 1972H 

gilt die Zulässigkeit der Teilgenehmigungspraxis als gesicherte Erkenntnis. Die 
Neuartigkeit und Komplexität atomrechdicher Genehmigungsverfahren - so heißt 

es - mache eine Aufgliederung in selbständige Teilgenehmigungsabschnitte erforder­
lich (u. a. Sc.andortVorbcscheid. I . Teilerrichtungsgenehmigung - TEG - in der Regel 
als Genehmigung des Anlagenkonzepts). Die für Drittbetroffene besondere Proble­
matik liegt nun darin. daß in den einzelnen Genehmigungsabschninen nur 
ausschniusweise und vorläufig Untersuchungen des Gesamtrisikopotentials vorge­
nommen werden l6 , eine abschließende Beurteilung der Driubetroffenheit also im 
Grunde erst nach Vorliegen sämtlicher TEG's möglich ist. Schon die erste TIG 

ergeht in der Regel als Genehmigung des gesamren Anlagenkonzept$ einschließlich 

)) Ob cii. ßeibeh.,lrung der umla".nden Driuschu(z!lInk(ion d", Sch.dtnsvorsorge <in Erford.rni, 
mdividuellen Grundrechtsschuues - vor .lIem lUS Anikel: Ab,. 1 GG -;" oder ob die Grundrechts· 
rclcv",,~ ohne Berücksichtigung d ... B(>\'ölkerungsri, ikos crm;ud, wird - so etwa bei ehr. Degenh,", 
•. a. 0 .. '44 1(. '79' -rdle,wigc B~ün,t.igung . - iSI für die Einr'umung subj.kliver Rechte durch 
cinbch-gcso,zlichf SchUlznorm~n ohne Belan g. Gerade bei Nichb.rklagen Illt das ßVerwG auf 
Grundrtch .. immer .m zuruckgegrilfen, ... enn im Ge_'cL:< kei ne Schut~norrn .n!l",hen ist; ein. 
Grundrcchl5't'crlct'Zung wurde angenommen, wenn die Beeinträchtigung »schwer untl un~rtt·agi~c.:h .. ist; 
seit BVerwGE !'. 17}. 

H So ß. Bende, NJW 79. '4'5. '13'; luch K.-P. Winters \·erw.ndet jctz I diesen Begriff in Dbv So. 199. 
J,,6. wo er seine frühert im Kommentar zum Atom· und Str.hlen,chmzreclu . S. (Öl gdußcne 
Rcchtja,n,ich( ausdrücklich lufgibt und nun auch das Kolteklivris iko ~um M.ß'13b für die Klagebel ug· 
ni, rechoet. 

JS NjW 7', (l9
'

· 

)6 ~ tAbs. , •. E. ArAnIV: - \'orl:mfige, Gesamturteil_; seil '977 §, 8 Ab •. I A,Vrv, "\·orläufige 
Prulung •. 
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der Standortencschcidung und der Sicherung gegen Störhllrisiken, auch wenn d~s 
Genehmigungsverfahren erSl nach weiteren fünf oder noch mehr Jahren abgeschlos­

sen ise. Zwar kann diese SClndon- und Konzeptgenehmigung umer dem Vorbehalt 
stehen, die weiteren (konkretisierenden) TEG's den jeweils fongeschr;tcenen 

Erkenmnissen der Wissenschaft und Technik anzupassen. doch jeder einmal 
ergangene Genehmigungsbescheid verschafft dem Bctfeiber eine so große Disposi­
tionssicherheit, daß er grundsätzliche odcr auch nur erhebliche Restriktionen nicht 
mehr zu befürchten braucht. Dic der ersten TEG nachfolgenden TEG's sind zumeist 
Selbstgänger Y Im Stade-Verfahren vergingen nach der Erteilung der erseen TEG 12 

Jahre und nach der Erccilung der konkret angefochtenen 7. Teilbetriebsgenehmigung 
8 Jahre bis l.ur rechtskräftigen Entscheidung. ohne daß die sachlichen und 
rechdichen Voraussetzungen der Grundkonzeption vom BVerwG auch nur annä­
hernd wieder aufgegriffen worden wären . 

a) Das Problem des EmwendungsauHcbluS5I?S 

Damit dies nicht geschehen mußte. hat es die Praklusionswirkungen der Teilgeneh­

migungspraxis (vgl. §§ 7 bALG. 7 ArVN, früher §§ 2, 3 AtAnIV) praktisch uferlos 
ausgedehnt. ,i 

Im Wyhl-Uneil vom 17. Juli t980J1 hatce es ~unächst den Ausschluß von 
Einwendungen nicht nur auf das gesamle Verwaltungsverfahren, sondern auch auf 

alle verwaltung.gerichtlichen Verfahren erstreckt und verfassungsrechdiche Beden­
ken nicht gelten lassen. Im Stade-Urteil tauchen diese Fragen schon gar nichr mehr 
auf, obwohl sie in der Literatur noch immer lebhaft diskutiert werden . Bedenken 
ergeben sich vor allem aus An. 19 Ab,. 4 GG.<o. Da zum materiellen Gehalt der 
Rechtsweggaramie auch der Gesichtspunkt rechtsschutzfreundlicher Verfahrensge­
st,1hung gehört, der Rechtsweg also nicht unzumutbar erschwert werden darf." sind 

jedenfalls einzelne Aspekte der Einwendungspräklusion von dauernder verfassungs­
rechtlicher Aktualität. Entscheidend kommt es immer darauf an, unter welchen 
Voraussetzungen die Präklusion eingreifen sol! und welchen (zeitlichen und 
sachlichen) Wirkungsbereich sie h:H. Wer z. B. wegen fehlender Belehrung nicht 
weiß. wie weit Einwendungen substamiert werden müssen, um in der späteren Klage 

alle tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte überprüfen lassen zu können, darf 
nicht präkludiert werden . Oder wer in tats~chlicher Hinsicht gehinden wurde, 
ausreichend Einwendungen geltend zu machen (lückenhafte Unterlagen. zu kurze 
Auslegungsfrislen. ungesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse etc.), müßte eben­
falls umfassende gerichtliche Klärungen herbeiführen können. Und bei der sachli­
chen Reichweice ist zu bedenken, daß die Behörde ohnehin zur umhssenden 

tatsächlichen Ermittlung ... on Amts wegen verpflichtet ist und umgekehrt die 

J 7 Dir Di,kccp,lnz 2 ",ischen Rcgdun gslImflns und Bindungsw;rkun!; der ersten TEG "merseits und dem 
Sr>nd.rd der daLU durchgdühnen Sicherneirspnifung ,ndererselt.< zeige sich u. a. d,,,n. d.li! dir 
Rcrh.spre<:hung die mei" Mille der ,,·ohziger bIS Anf>ng der siebzigcr Jahre durch die ersten TEG', 
e,hng •• Rcchllposi, joncn dLT Betreiber trotz inzwischen gestiegener Sichcrhcn.slnfor(lcrungc n durch· 
",eg nie mehr io Fr:lg. ge<r.11t und - Wenn überh aupt - neut· Erkenntn;". nur \'.rwertel hat, sowci, sie 
si ch in der jeweils wgdocl"cnen TEG noch un te rbringen ließen. Vgl. d>Zu die Rtchtsprechungsübcr­
sicht bet ehr. Dcgenhln, >.>.0 .• 6) ff; grundlegende Urteile sind die des OVG Mi.mste r ET 70. ) S7 und 
Er 7S, HO sowie des BVerwG DVßI7l, 678 : zum Prob)~m der Bindungswirkung "On TEG ', :>.Ilgemein 
liehe R. Br.ucr u. J ., 6. Amm .... c1msymposium. '980. '4J ff. 

3B Vgl. NJW 81,1396. 
39 DVBI 19S1. 1001. 1001 f. 
40 U. a. Zuck, DVBr 73. 646 und Wolfru", DÖV '979. 497 sehen in der l'r:>klu<ionsbst einen 

grundsätzlichen Versroß gegen die Rechtsweggaramie. 
4' ßVeriG SI. Rspr .. L. ß. SV"riGE 40. ~7l , '74 (; I'. ,68. ,84. 
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Informationsmäglichkeiten über atomare Gefahrenpotentille für den einzelnen 
Bürger immer noch eng begrenzt sind ." Keine andere M:lterie ist so sehr auf die 
Zuverlässigkeit wissenschaftlicher Analysen und Berechnungen angewiesen wie das 

alomrechtliche Genehmigungsverfahren. Darin zeigt sich schon. wie empfindlich 
das Instrument der Präklusion ist und wie wichtig es daher ist. die prozessuale 
Durchselzung materieller Rechte nicht durch Formvorschriften und Fristen unan­

gemessen zu behindem. Praktisch dürften Einwendungen nur ausgeschlossen 
werden. wenn der Kläger es sehenden Auges versäumt hat , die tatsächlich möglichen 
Einwände rechtzeitig zu erheben. Die Rechtsprechung freilich ist hier schon immer 

strenger gewesen und hat gerade in den letzten] ahren nicht nur die Voraussetzungen 
der Präklusion gelockert;\ sondern auch ihren Wirkungsbereich ständig ausge­
dehnt« . 

b) Zauberformel ~Regelungsgehalt. 

Auch hier aber schießt das Stade- Urteil den Vogel ab. So allumfassend und 
undifferenziert ist der Einwendungsausschluß vorher noch nie postuliert worden . 
Dem Gericht genügt schon das Ziel der Teilgenehmigungspraxis. ein geplantes 
Bauvorhaben 3bschnietsweise zu bewähigen. um allein daraus die sachliche Reich­
weite der Präklusion zu bestimmen. Was .thematisch zum Regelungsgehah~ einer 

TEG gehöre, im jeweiligen Verfahrensabschnin aber nicht eingewendet worden sei, 
dürfe nicht mehr vorgebracht werden". Da konkretisierende ßestimmungsfaktoren 
des »Regeiungsgehaltes M nicht weiter genannt werden, wäre eigentlich zu vermuten, 

daß nur dasjenige VOm Regelungsgehalt einer TEG umfaßt sein kann. was die 
Genehmigungsbehörde tatsächlich geprüft und ihrer Entscheidung zu Grunde gelegt 

hat. Was sie nicht geprüft h~t oder nicht prüfen konnte. kann schwerlich den Gehalt 
der Regelung mitbestimmen. Wäre es nämlich ;lnders. könme ex post immer das 

hineingelegt ~verden, was gerade opportun scheint. Genauso verfährt jedoch das 
BVerwG. In der - durch nichts belegten - Gewißheit, daß jeder Teilabschnitt des 
Genehmigungsverfahrens unter einem ganz bestimmten abgeschlossenen Thema 
stehe. gliedert es das Klagevorbringen in einzelne 111emcn und ordnet sie den 
bestandskräftig gewordenen Teilgenehmigungen sorgsam zu. Selbst wenn man im 
vorliegenden Fall die Unanfechtbarkcit und damit Bestandskraft der ersten und 

dritten TEG von 196& und 1972 als erste Voraussetzung eines Einwendungsaus­
schlusses einmal unterstellt,'6 könnte so eine thematische Zuordnung allenfalls 
vornehmen. wer erstens alle denkbaren Aspekte des jeweiligen ~ Themas« kennt und 
zweitens weiß. daß das Thema von der Genchmigungsbehorde erschöpfend 
behandelt wurde. In beiden ist sich das Gericht offenbar sicher, wenn es die vom 
Kläger aufgeworfenen Fragen der Standorlwahl, des Anlagenkonzepts, der Entsor­

gung und der Betriebsorganisation würdigt. Und \vo es sich mal nicht sicher ist. 
nämlich bei der Vorsorge gegen die mit Flugzeugabs(ürzen und Explosioflsdruck­
wellen verbundenen Gefahren, spricht es kunerhand von einer im.wischen 
veränderten Sach- und Rechtslage. die bei der Eneilung der ersten TEG nicht habe 

~1 Zu R.«h, ist d,her der Einwl"ndung"u~ l chluß vom OVG liineburg in .. inem ßeschluß zum 
AK\'(I·Sradr vom '0.6·74 - DYBI 71, '90 - sehr ent geflilt "'·orden. 

~J Velo <. B. B.y. VGH DVBI 79. 6n lind YG Schleswig ET SO, }05. J07· 
4~ U. a. Wyhl-Und de< BV",,,G DVßI SO, 1001 . 

H NJW 81, 'l96 r. Sp. 
46 Die Vori~$ .. nun w,rcn wogen f(·hlcndcr öffen,lich" Bchnn,m,chung und unzureichender Off.nle­

Gun;:,fn" anderer An,icht. 
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berücksichtigt LU werden brauchen und in weiteren Genehmigungsverfahren keine 
Rolle mehr spielen dürfe'/. 
Was zum präkJusionsauslösenden Regelungsgehalt einer TEG wird, bestimmt also 
letztlich das Gericht. Anders isr die gewählte Methode kaum zu deUten. So setZt sich 
die Peinlichkeit des gesamten Urteils auch hier fort: Das Ziel war vorgegeben und die 
Opportunität entschied nur noch darüber, ob das Klägervorbringen als subjek­
tiv-rechtlich irrelevant, zu wenig subsumiert oder als präkludiert ~nzusehen 

war. 
Es gehört schon viel Ignoranz und Mut zum Risiko dazu, den Einwendungsaus­
schluß so extensiv (oder besser: exzessiv) anzuwenden. Wenn das - auch abschniru­
weise unrergliederre - Genehmigungsverfahren je den Sinn einer umfassenden 
Gef:ibrlich.keitsprüfung hatte, so geht er durch diese Rechtsprechung verloren. 
Nicht mehr das nach der Tarsachenlage jeweils mögliche Maß an Einwendungen 

entscheidet über die Präklusion (vgl. § i b AtG), sondern die eli POSI- Einschätzung 
des Gerichts: Was präkludiert werden soll, läßt sich dann enrweder als vom 
Regelungsgehalt thematisch miterflßt oder als verspätete Erkenntnis eines fortge­
schrittenen Standes der Wissenschaft und Technik behandeln. So können die immer 
zahlreicher werdenden Informationen über Störanfälligkeiten und betriebsbedingte 
Risiken legal ignorierr werden. Fonnaljuristisch ist der Schein des Rechtsschutzes 
gewahn. 

c) Ignorierung fortschreitender Erkenntnisse 

Das solche teleologischen Ausdeutungen der Präklusion zu überaus leichdertigen 
und mitunter zynischen Feststellungen zwingen, wird dabei in Kauf genommen. [m 
Stade-Urteil finden sich davon gleich mehrere: So sollen insgesamt 100 Stunden 

Auslegungsfrist im Jahr [967 (l. TEG) und dann nochmal 30 Stunden im Jahr '969 
(3. TEG) wegen des damals .geringen Interesses der Öffentlichkeic«·8 ausreichen, 

um an Hand der Unterlagen alle Gefahren der Scandorcwahl und der Konzeption des 

AKW beurteilen zu können. Falls Sachverstand und VorStellungsvermögen der 
Betroffenen es nicht gescha((t haben, alle denkbaren Aspekte rechtzeitig, d . h. 
kurzfristig in ihre Einwendungen zu packen, dürfen konzeptionelle Sicherheitsüber­
legungen weder im (u. U. noch viele Jahre andauernden) Genehrnigul1gsverfahren 
noch in dem späteren vcrwaltungsgerichdichen Verfahren je wieder angestellt 
werden.'? Anderes Beispiel: Die Forderung des Klägers nach einer zusätzlichen 
Auslegung des AKW gegen Flugzeugabstürze und Explosionsdruckwellen wird als 
bloße Erkenntnis eines inzwischen veränderten Sicherheitsdenkens und damit als 
unbeachtüch für die Genehmigung angesehen. Dabei ist die mangelhafte Sicherung 
bisheriger AKW's gegen derartige Einwirkungen seit langem bekannc1o

. Und 

47 A .•. 0 ., I }.96. 
48 DV BI 8 '. 408; Abdruck in NJW 8 J. J J96 insowtil unvoJlslin<lig. 
49 Auch ~in" Vjelzahl von HJrrisburg-Unf'llcn kÖO,,"e d""" nichlS :indern. Dab<I haI auch d.s 

AKW·Sudc schon ein. eigene Geschic.h,~ _on Konllruktionsfchlern. Kn.pp ein Jahr n.ch der 
Inb .. ri.bn.hme J 97' mußte.s \'orubergehend stillgelegt werden. weil sich verschiedene SttuerSl:ioc, die 
zur Schnelbbsch.hung des Re.klOrs b~~öligl w.rden. Jls Fehlkonstruktion erwiesen - <1:15 iSl Zu 

vergleichen mit .Jnem Auro ohne funklionierende Bremsen. Und l'n6 5.<llte die Reakto"icherheil$­
kommi<sion fest, d.ß Jurch die- bei der Kcrmp:<hung freigesetzten Neutronen d,. Reaktordruckgebß 
spröde geworden war: d.zu H. Suuhm ••.•. 0 .• 500 f bzw }87· 

50 Als z. B. ~m '4. Ju!, '9i8 ein bri!i"h.s Ph>ntomflup;cug abstur>-I<, 8 km vom AKW wu(g.s~n 
entfern!, muß,. die Bundesregierung JUr cntspre<:hcnde Anfr>ge 2ugebcn, ungünstig .urtrdfcnde Teile 
.könnl~n in <1" Ta' die Anl.ge ~m.,t hJft beschädigen, d, .i. nicht geg.-n d.ronige IIe1Ht.ungen Jusgd<g' 
ist.: BT-Drucksache 81> '47. PI~n",p(OIoko" 81109 zu Fnge ß 16 vom 5. 10.78. Gegen mogliche 
milidr;sche Einwirkungen SInd AKW', ni,ht au.<gclcg.; {LH Mili,.rIlug~cug. gibl "s noch nich, einmal 
ein gennelle.' Uberflugvcrbol von AKW's. 
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schließlich: In den Ausführungen zum fehlen einer Emsorgungsregelung steckt die 
Unterstellung, daß eine gesichene Entsorgung für die Genehmigung eines AKW 

nicht erforderlich sei". 
Darüberhinaus wird sogar noch angenommen, daß selbst im Fall des Fehlcns einer 
no[WendigelJ ElJtsorgungsregelung der Zusammenhang mit einer Gesundheits- und 
Lebensgefährdung nicht ohne weiteres zu erkennen sei\'. Der Kläger müsse noch 
einen gesondenen Nachweis liefern, inwiefern er »überhaupt betroffen sein kann-! 

Soviel Gleichgültigkeit des höchsten Geric1us gegenüber der genehmigungsrechtli­

chen Behandlung des Atommülls kann schon das Fürchten lehren. Aber der Reiz. 
den materiellen Genehmigungsproblemen mit Hilfe des Einwendungsaussehlußes 

aus dem Wege zu gehen, war wohl doch zu groß. um die Tragweite der implizit 
gemachten Tatsachenbehauptungen noch wahrnehmen zu können . 

IlI. Das Ziel 

Das Ziel- die Beseirigung des Rechtsschutzes gegen AKW's - ist noch nichr erreicht. 

Mehr als (Stopp-)Signale kann schließlich auch das BVewG nicht setzen. 
Schon heure lassen sich aber verschiedene Schlußfolgerungen ziehen: 
- $0 mag es für den verfahrensrechtlich interessierten Juristen lohnend sein, die 

Konsequenzen dieses Urteils im Hinblick auf die allgemeine Zu lässigkeit einer 
DrittanfechtUngsklage zu bedenken: Die Interpretation der Klagebefugnis (§ 42 

Abs. ). VwGO) und die Handhabung von einzelgesetzlichen Präklusionsvorschrif­
tco läufe auf eine Verletzung der Rechtsweggaranrie (An. 19 Abs. 4 GG) 

hinaus. 
- Für den alOm- und umwe/tschutuechtlich interessienen Juristen sind die 
Methoden der Rechtsschmzverkürzung bedeutsa.m: Sie zeigen. wie anfällig das 
Atomreeht und speziell die gesen:liche Ausgestaltung des Genehmigungsverfahrens 
sind für Versuche. die materielle Überprüfung von Verwalrungsen.scheidungen auf 

kaltem Wege abzuschaffen. 
- Für die Betroffenen schließlich sind die Folgen fatal, falls dieses Urteil Schule 

macht. 1J 

Wenn es jemals Hoffnungen auf einen effektiven Rechtsschutz gegen Atomenergie 
gab, so müssen sie jetzt begraben werden. Die Kluft zwischen Atomgegnern und 
Justiz wird unüberbrückbar: Je fundamentaler die Argumentation gegen AKW's 
gefühn wird - wie denn sonst? -, desto geringer sind die Chancen, eine gerichrliche 
Prüfung der materiellen Rechtsfragen zu erzwingen. Dieser Widersinn kommt 
dadurch zustande. daß dem Kl:tger eine isolierte Darstellung seiner individuellen 
Rechtsbetroffenheit abverlangt wird, die ihm jeglichen Argumenrationszusammen­
hang mit dem Bevälkerungsrisiko und den weltweit gemacheen Erfahrungen 
abschneider. läßt er sich aber darauf ein, verkümmert seine Rechrsposition von 

vornherein zu einem .Recht« auf EinhallUng staatlich vorgegebener Dosis-Grenz­
werte, Sicherheitsbestimmungen und Risikoberechnungen, einem Recht also, das 

5) Auf § 7 Ab;. 2 Nr. J AlG wird gar nicht ~rSl cingcgan~cn. So konnten SICh die Ri~htt, die Muhe einrr 
Begründung spare·". Si,hcr ist den UnterS.richten, die auf eino IOnI,orgung.;v~rpllichlung vCI7.i~hletcn. 
n·äOllicb auch nur eingefalle.n. d.ß ja son" ei n vom Gesetzgeber nicht go\Volhcr r.klischer Baustopp 
lUsge'prochcn ..,erden müß,e; "gI. VG K3r1sruh. ET 78. 606. 6) 0 ; VG Schltswig ET 80. JOl. )14 I; 
:ihnlich früher VGH Blden-Wümemberg ET i\. 14t. l5'. 

p NJW 8 I, 1 '>96 r. Sp. unten 
5J Boi der gegen"'·,rtigen Forcicrung de' A,omprogr:lmms und der ohnehin restriktiv.n "fenden2 der 

Reeh .. prcchung i<t damit unbedingt zu mehnen. 
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mehr durch die Bedürfnisse des ßetreibers als durch den Gesundheits- und 
Lebensschutz bestimmt ist. Entsprechend verkommt die Substanciierungspflicht zu 
einem (gefährlichen) Spiel, desscn Regeln von Betreiber und Staat aufgestellt sind: 
Restrisikoideologie, Teilgenehmigungspnxis, Selektion möglicher Einwendungen, 
Einwendungsausschluß u. v. m. bestimmen den Verfahrensablauf. Im Zusammen­
wirken stellen sie einen Mechanismus dar, der nur noch vom professionellen 

Umweltexpercen mit geballtem Sachverstand zu durchbrechen isl. Für alle anderen 
liegt die Klagezulässigkeitsschwelle, wie sie sich jetzt abzeichnet, unüberwindbar 
hoch. 
Rechtsschutz? Nein dankc! Wenn sich die ökonomischen und politischen Wegbe­

reilcr des Atomstaates so sehr auf ihre Justiz vcrlassen können, müssen andere 
Formen des Widerstandes gefunden werden". 

Epilog (Nov. 1981) 

Am Ende dcs Jahres '98[ scheint sich der Kreis zu schließen: die Justiz hält der 
Atomindustrie den Rücken frei, indem sie den Rechtsschutz verweigert. Und die 
Politik tut das Ihrige, damit die Industrie das Atomprogramm zügig abwickeln 
kann. 
Nach jahrelangem Drangen der Energiewirtschaft sind sich Bund und Länder darin 
einig geworden, die umsdndlichen und zeitraubenden Genehmigungsverfahren für 

AKW's zu beschleunigen. Ein am 14. Oktober 8\ gefaßter Beschluß des sogenannten 
Nuklearkabinetts sieht eine Novellierung der :uomrechdichen Verfahrensordnung 
und einen 10-Punkte-Maßnahmenkat~log vor, der den AlomSlaat immer koncuren­
reicher werden läßt. Die besänftigenden Worte von Innenminister Baum, die 

Verfahrensbeschleunigung geschehe »ohne Einbuße an Sicherheit und Rechts­

schutz«, helfen da wenig. Recht hat vielmehr der Bundesverband der Industrie, der 

sich nun die Aufhebung des -erheblichen Defizits« und des ,.Investitionsstaus. beim 

AKW-Bau und -Export erhofft (v gl. FAZ v. '5' '0., S. ',2; FR v. [5· 10., S. 5). 
Zusammen mit der schon eingetretenen Rechtsschutzverweigerung wird die geplan­
te Verfahrensbeschleunigung dafür sorgen, daß die geset:dich vorgeschricbene 
»Bürgerbeteiligung« vollends unschädlich wird. 
So wie die Freiheit scheibchenweise seirbc, vollzieht sich der Abbau des Grund­

rechtsschutzes in Etappen, fa.q unmerklich. Eine offen reglementierte Abschaffung 
der Öffendichkcitsbeteiligung wäre natürlich nicht durchzuselzen gewesen. Es 
klingt unverdächtiger, wenn der Beschluß des Nuklearkabinetts von Standardisie­
rung der kerntechnischen Anlagen, Vereinheitlichung der Genehmigungsamräge, 

Reduzierung der Teilerrichtungsgenehmigungen und Präzisierung der Bürgerbetci­

Ligung bei Planungsänderungen spricht. Erst in der praktischen Umsetzung wird sich 
zeigen, daß bei diesen Rarionalisierungen und Präzisicrungen der Grundrechts­

schutz allemal auf der Strecke bleibt. 

\4 Im Ganzen "'·irkungsvol1.r w.rcn z. ß. gezielle Boykollmaßn,hmen. D:u:u der Vorsch[;lg \'on 
H. Strohm, l. l. 0., 11l7: die Alomgegner so 11 ,eil 
- ,m I. Ok ,ober 19&2 ihre B:tnkkonlen bei den Grollfin,,, ziers der A K W's (Deutsch, ßank. Dre,dner 
Bank, COf11merzbank. Bank (ur Gemcmwlrlsch:dl) kii nd,igen und 
- ~b I. November 198. zu ejn~m K.ufboykoll gegen alle Produklc des AK\XI·ß,u-!\onurns Si,mens 
auffordern. 
Die Vorbereitungen dlZu sind ,ngchukn. KonUKtld'''''5e' Freund< der Erde, Gnei"·naustr. '. 1000 

Berltn 6,. Tel. 0 jc/6 9! 87 7S). 
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Wenn künftig: 
- nur noch die erste Anlage mit Druckwasserreaktor der nonnalen Sachprüfung 

umerzogen wird und alle weiteren AKW 's gleichen Typs im vereinfachten 

Verfahren genehmigt werden, 
- die Genehmigungsamräge nach Art und Umfang vereinfacht werden, 

- Sachverständigengutachten gleich für eine ganze Baurcihe Gültigkeit haben 
sollen, 

- .>wegen des großen technischen Fortschritts. bei Druckw2.sserrC<lktoren nicht 
mehr ein volles Genehmigungsverfahren in mehreren Teil.lbschnitten erforderlich 

ist, sondern ein kompakteres Verfahren in größeren Schrillen genügt, 

- nachträgliche Änderungen bestehender oder im Genehmigungsverfahren befind­

licher Anlagen nur noch im Fall »neuer oder zusätzlicher nachteiliger Auswirkun­

gen oder Gefahren für Drinc« bekanntgemacht werden müssen, 
dwn ist d ie Aussperrung der betroffenen Bevölkerung vorprogrammierr. Die 
anstehende Reform geht klar von der Beherrsehbarkeit atomarer Risiken aus, setzt 

einen vorgeblich sicheren Bewenungsmaßstab für Risiken - wer und was bestimm! 

z. B., ob neue oder zusätzliche Gefahren zu befürchten sind? - und hält 
infolgedessen Detailuntersuchungen, Sachverständigengutachten und Bürgerbeteili­
gungen in weiten Bereichen für entbehrlich. Die schon bisher nur fonnal bestehende 
Transparenz behördlicher Emscheidungsfindung wird zugunsten größtmöglicher 

Effizienz aufgegeben. 
Dcr Konflikt zwischen dem Schutz der Grundrechte und der Genehmigung Von 

AKW's hat sich verschärfe (vgl. im übrigen meine Darstellung in KJ 80,389 fl). Und 
er wird sich weiter verschärfen. Denn die Bundesregierung hat keine Zeit mehr zu 
verlieren, wenn sie ihr Ziel, die Verdreifachung der Zahl und LeistUng von AKW's 
bis zum Ende dieses Jahrzehnts, noch erreichen will. Es gibt viel zu tun ... 

41J 
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